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- über Herrn Beigeordneten Märtens  gez. Märtens 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn gez. Buchhorn 
 
 
 
Schutz des Fuß- und Radweges am Europaring 
- Bürgerantrag vom 10.08.15 
- Nr. 2015/0711 
- Stellungnahme 
 
 
 
Der Europaring ist an dieser Stelle dreispurig und verläuft in einer übersichtlichen leich-
ten Linkskurve. Die rechte Spur wird von abbiegenden Fahrzeugen in Richtung Wöhler-
straße genutzt. Zwischen Fahrspur und Rad-/Gehweg befinden sich eine Betonschutz-
wand und daran anschließend ein knapp 1,00 m breiter Schrammbord mit einem Hö-
henunterschied von ca. 25 cm auf der Fahrbahnseite. Im weiteren Verlauf erfolgt die 
Trennung zwischen Fahrbahn und Radweg durch einen breiter werdenden Grünstreifen, 
bei zunächst niedrigerem Bordstein. 
 
Aufgrund dieser „Schutzeinrichtungen“, der mittlerweile auf dem Europaring durchgän-
gig begrenzten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h sowie der fehlenden Einstufung als 
Unfallhäufungsstelle sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Da das Fehlverhalten 
von Fahrzeugführern nicht beeinflusst werden kann und somit keine allumfassenden 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden können, ist die Gefährdung an dieser Stelle nicht 
höher zu bewerten als an anderen Radwegen im Stadtgebiet.  
 
gez. Laufs 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

